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5.2 Eine Erstattung von Restsummen oder nicht eingelösten Verzehr- 
und Wertmarken ist vorbehaltlich Ziff. 6.3 nicht möglich. Weiterhin 
besteht keine Möglichkeit für den Kunden, sich Beträge aus Verzehr- 
oder Wertmarken für das nächste Jahr im Hacker-Festzelt 
gutschreiben zu lassen und/oder Gutschriften oder Gutscheine über 
nicht verbrauchte Beträge zu erhalten.  
 
5.3 Bis Ende Oktober des laufenden Kalenderjahres kann eine 
Rückgabe von Verzehr- und Wertmarken bei Überkauf (Kauf von 
Verzehr- und/oder Wertmarken über die Mindestabnahme einer 
Reservierung gemäß Ziff. 2.3) in Höhe des Überkaufes, oder bei 
Markenkauf ohne Reservierung, mit Vorlage der Originalrechnung, 
nach dem aufgedruckten Zeitraum erfolgen. Nach dem 31.10. des 
laufenden Kalenderjahres ist keine Rückgabe mehr möglich. Die 
Modalitäten für die Rückgabe werden bis zum Ende des 
Oktoberfestes unter https://hacker-festzelt.de allgemein bekannt 
gegeben. 
 
 
6. Stornierung, Rückerstattung 
6.1 Stornierungen sind nur nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
unter Ziff. 6.2 und 6.3 und in schriftlicher Form an unsere unter Ziff. 12 
genannte Geschäftsanschrift möglich.  
 
6.2 In Fällen einer Stornierung der Reservierung nach Ziff. 2.10, 2.14 
oder einem wirksamen Rücktritt nach Ziff. 4.3, wird die Familie 
Roiderer KG dem entsprechenden Kunden bereits erhaltene, den 
entsprechenden Reservierungszeitraum betreffende Zahlungen und 
Entgelte für Verzehr- und Wertmarke sowie, falls anwendbar, 
ausgewählte Vorabbestellungen (ggf. anteilig) auf das bekannte 
Konto des Kunden zurückerstatten.  
 
6.3 Für Stornierungen, die nach Überweisung des Rechnungsbetrags 
gemäß Ziffer 2.9 eingehen, wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 
10% der gemäß Ziff. 2.11 erworbenen Verzehr- und Wertmarke sowie 
ggf. ausgewählten Vorabbestellungen einbehalten.  
 
6.4 Ab sechs (6) Wochen vor dem entsprechenden 
Reservierungsbeginn ist keine Stornierung gegen Erstattung des 
Kaufpreises mehr möglich. Lediglich der für Vorabbestellungen 
entrichtete Betrag kann – unter Abzug der Stornierungsgebühr in 
Höhe von 10% - bei Stornierung bis spätestens 24 h vor dem 
entsprechenden Reservierungsbeginn erstattet werden. 
 
6.5 In den Fällen von Ziff. 6.2 und 6.3 behält sich die Familie Roiderer 
KG ausdrücklich das Recht vor, in einem solchen Fall eine 
Entschädigung für einen bereits tatsächlich entstandenen Aufwand 
(z.B. Bearbeitungs- oder Versandgebühr) zulasten des 
Reservierungshalters geltend zu machen bzw. bereits erfolgte 
Zahlungen des entsprechenden Kunden in dieser Höhe nicht zu 
erstatten. Weitere Ansprüche gegenüber dem Festwirt oder der 
Familie Roiderer KG sind in diesen Fällen ausgeschlossen. 
 
7. Nutzung / Weitergabe 
7.1 Zur Vermeidung von Gewalt- und Straftaten im Rahmen des 
Besuchs des Hacker-Festzelts, zur Unterbindung der nicht 
autorisierten Weitergabe von Reservierungen, insbesondere zur 
Vermeidung von Spekulationen mit Reservierungen, und zur 
Erhaltung eines sozialen Preisgefüges liegt es im Interesse der 
Familie Roiderer KG und der Kunden, die Weitergabe von 
Reservierungen einzuschränken. Als Entgegenkommen gegenüber 
dem Kunden kann die Familie Roiderer KG Kunden nach eigenem 
Ermessen die Möglichkeit einräumen, über das Zweitmarktportal für 
Reservierungen für das Hacker-Festzelt (erreichbar unter 
https://www.oktoberfest-booking.com/de) Reservierungen unter 
Aufrechterhaltung der vorgenannten Zielsetzung weiterzugeben.  
 
7.2 Jeglicher gewerbliche oder kommerzielle Weiterverkauf oder eine 
sonstige unzulässige Weitergabe der Reservierungen ist untersagt. 
Untersagt ist insbesondere, 
 
a) Reservierungen öffentlich, bei Auktionen oder im Internet (z.B. 

eBay, Kleinanzeigen, Facebook) oder bei nicht von der Familie 
Roiderer KG autorisierten Verkaufsplattformen (z.B. viagogo, 
seatwave, StubHub etc.) zum Kauf anzubieten oder zu 
veräußern; 

b) Reservierungen zu einem höheren als dem entrichteten Preis 
weiterzugeben. Ein Preisaufschlag von bis zu 5% zum Ausgleich 
entstandener Transaktionskosten ist zulässig; 

c) Reservierungen regelmäßig und/oder in einer größeren Anzahl 
weiterzugeben; 

d) Reservierungen an gewerbliche und kommerzielle 
Wiederverkäufer anzubieten, zu veräußern oder weiterzugeben;  

e) Reservierungen ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung der 
Familie Roiderer KG kommerziell oder gewerblich zu nutzen 
oder nutzen zu lassen, insbesondere zu Zwecken der Werbung, 
der Vermarktung, als Bonus, als Werbegeschenk, als Gewinn 
oder als Teil eines nicht autorisierten Hospitality- oder 
Reisepakets; und/oder 

f) Im Falle einer (beispielsweise durch die zuständige Behörde) 
angeordneten und datenschutzrechtskonformen Erfassung der 
Kontaktdaten eines jeden Kunden oder Reservierungshalters 
Reservierungen überhaupt zu veräußern oder weiterzugeben, 
ohne dass die Familie Roiderer KG unter Nennung der 
erforderlichen Kontaktdaten des neuen Reservierungshalters 
rechtzeitig über die Weitergabe informiert wird; die Weitergabe 
der Daten des neuen Reservierungshalters erfolgt in diesem Fall 
zur Wahrung der berechtigten Interessen der Familie Roiderer 
KG gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO und einer ggf. rechtlichen 
Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 c) DSGVO.  
 

7.3 Eine private Weitergabe einer Reservierung aus nicht 
kommerziellen bzw. gewerblichen Gründen, insbesondere in 
Einzelfällen bei Krankheit oder Vergleichbarem, ist zulässig, wenn 
kein Fall der unzulässigen Weitergabe im Sinne von Ziff. 7.2 vorliegt 
und  
a) die Weitergabe über das offizielle Zweitmarktportal für 

Reservierungen für das Hacker-Festzelt 
(https://www.oktoberfest-booking.com/de) in der dort hierfür 
vorgesehenen Art und Weise geschieht; oder  

b) der Kunde den neuen Reservierungshalter (1) auf die Geltung 
und den Inhalt dieser ARGB sowie die Weitergabe von 
Informationen (Name) über den neuen Reservierungshalter an 
die Familie Roiderer KG nach dieser Ziffer ausdrücklich 
hinweist, (2) der neue Reservierungshalter sich durch den 
Erwerb und die Nutzung der Reservierung mit der Geltung 
dieser ARGB zwischen ihm und der Familie Roiderer KG sowie 
der Verarbeitung seiner Daten durch die Familie Roiderer KG 
einverstanden erklärt und (3) der Kunde die Familie Roiderer 
KG auf Anforderung unter Nennung des neuen 
Reservierungshalters rechtzeitig über die Weitergabe der 
Reservierung informiert und/oder die Familie Roiderer KG die 
Weitergabe an den neuen Reservierungshalter (wenigstens 
konkludent) für zulässig erklärt hat. 

 
7.4 Die Verarbeitung des Namens des neuen Reservierungshalters 
erfolgt einerseits zur Erfüllung der Verträge zwischen ihm und der 
Familie Roiderer KG sowie zwischen ihm und dem Kunden gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO. Andererseits erfolgt diese 
Datenverarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen der 
Familie Roiderer KG gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO und einer 
gegebenenfalls rechtlichen Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 c) 
DSGVO. Die berechtigten Interessen der Familie Roiderer KG 
ergeben sich aus Ziff. 7.1. 
 
7.5 Im Fall eines oder mehrerer Verstöße gegen die Regelung in Ziff. 
7.2 und/oder sonst unzulässiger Weitergabe von Reservierungen, 
entsteht der Familie Roiderer KG aufgrund der damit indizierten 
Wiederholungsgefahr ein Unterlassungsanspruch. Zudem ist die 
Familie Roiderer KG berechtigt, 
 
a) Reservierungen resp. Einlasskarten nicht an den Kunden zu 

liefern und zu stornieren; 
b) Reservierungen zu sperren und dem Reservierungshalter 

entschädigungslos die Wahrnehmung der Rechte aus der 
Reservierung zu verweigern resp. ihn aus dem Hacker-Festzelt 
zu verweisen; 

c) Kunden von Reservierungen für einen angemessenen Zeitraum, 
maximal jedoch fünf (5) Jahre, vom Besuch und 
Reservierungserwerb auszuschließen; maßgeblich für die Länge 
der Sperre sind die Anzahl der Verstöße, die Zahl der 
angebotenen, verkauften, weitergegebenen oder verwendeten 
Reservierungen sowie etwaige durch den Weiterverkauf erzielte 
Erlöse. 

d) im Falle einer unzulässigen Weitergabe gemäß Ziff. 7.2 a) 
und/oder 6.2 b) von dem jeweiligen Kunden die Auszahlung des 
Mehrerlöses bzw. Gewinns nach den Ziff. 8.3 und 8.4 zu 
verlangen;  

e) in angemessener Art und Weise über den Vorfall auch unter 
Nennung des Namens des Kunden zu berichten, um eine 
vertragswidrige Nutzung der Reservierungen in Zukunft zu 
verhindern (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO). 

 
8. Vertragsstrafe / Mehrerlös 
8.1 Im Fall eines schuldhaften Verstoßes des Kunden gegen diese 
ARGB, insbesondere gegen eine oder mehrere Regelungen in Ziff. 
7.2, ist die Familie Roiderer KG ergänzend zu den sonstigen 
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